
Rundfunkbeitrag 
 

1. Es gibt keine Verträge zu Lasten Dritter 
Die Rundfunkstaatsverträge bestehen zwischen einer 
Landesregierung und einer Landesrundfunkanstalt. Unbeteiligte 
Dritte mit Wohnsitz in einem Land haben keinerlei Willen 
bekundet, monatlich 17,50 Euro an den Beitragsservice zu zahlen. 
 

2. Warum ist der Rundfunkbeitrag keine Steuer? 
Nur Behörden können eine Steuer festsetzen. 
Landesrundfunkanstalten sind nur Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Der Beitragsservice ist nicht rechtsfähig. 
 

3. Das Geschäftsmodell der Landesrundfunkanstalten 
Nur in sehr geringem Umfang entsprechen Sendungen dem 
formulierten öffentlich-rechtlichen Auftrag, viel weniger als die 
rund acht Milliarden Euro jährlich hergeben. Das übrige Geld wird 
für teure Lizenzen und für überhöhte Gehälter ausgegeben. 
Zusätzlich gibt es Sendungen mit viel teurer Werbung und 
Sendungen mit Propaganda zugunsten von Regierungen und 
politischen Parteien. Es existiert für den überwiegenden Teil der 
Sendezeit keinerlei staatliche Neutralität. 
 

4. Die Justiz 
Die politischen Parteien und rund eintausend Lobbyorganisationen 
geben die Denkrichtung vor, der sich die Justiz unterwirft. Es gibt 
keine Gewaltenteilung, denn Staatsanwälte, Richter und Polizisten 
werden alle von einer Landesregierung besoldet. Dies erklärt ihre 
Gebundenheit an politische Weisungen. 

 
Diese kurze Aufstellung bedarf keines Urhebernachweises, keines 
Datums und keiner Unterschrift, weil sie die Lage wiederspiegelt, unter 
der der Rundfunkbeitrag erhoben wird. 
 
Informationen und Quellen auf 
www.DZiG.de/Beitragsservice-und-Rundfunkbeitrag 


